
§6

an-

nuß/vnd BestraffungVorbehaltenwerden.
6»

Welcher sich in seiner rechtmassigen ? oLs , wider eines andern
Gewalt/vnd vnbefüegten Angriff/ auffgebührend / vnd in Rechten
megelaffene Weis / selbst schützt / vnd handhabt / der kandestwcgen
keines Gewaltö beschuldiget/nochangeklagt werden.

er Uchtzehende WM /
onWuWnß

Handlungen.
§. i.

v Bwohl alles / was an einem an seinem Leib / oder
Guetvnbillichzuegefügtwird / ein Injuri kan ge-
nennetwerden/so ist dochaigentlichdiß für ein In-
juri zu halten / wann einer an seinem wohlherge-
brachtemNahmen/Stand/vnguetemLeymuch/

_ _ , von einem andern münd-oder schriffklich (worun-
ter auchdlebegriffen) angetastet / verkleinert / vndge-

^. 2. _ ^ .
Wie dannauch für ein Injuri zu halten / wann ein Gläubiger sci-

als ob er nicht zu bezahlen hätte/ oder sich seines Außtritts zu besorgen
wäre / da doch die Schuldforderungentweder schon zuvor bezahlt /
oder doch vnrichtig / oder aber der Schuldner darumbcn gnugsamb
angesessen/auchsichdeßRechtensnicht verwaigert.

g»
Ingleichen / dajemand einer ehrlichen Weibs -Persohnmitvnge-

bührlichenWorten / oder Gebärdenzuegesetzt / dardurch sie inbösen
Verdacht vnd Geschrcy zu bringen.

verschimpffung ihrer Eltern/vnd Herrn/geschlagen/odermitWorten

weni-
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weniger / als ob es ihnen selbsten beschehenwäre / füreinlnjuri an-
zuzaigen . §. 5.

Nicht weniger ein Ehemann/ die seinem WeibzuegefügtelnjO
ricn , vnd Schmach anderst nicht /als sein aigene/ zu achten/ vnd deß-
wegen zu klagen bestiegt ist.

§. 6.
Welcher nun einen andern auffwas Wcis/vnd Weeg es wolle /

gn seinen Ehren / vnd gutemNahmen angreifft / schmähet / vnd ver-
leumbdet/der ist nichtallein dem Belaidigten destwegen einen Abtrag
zu thun schuldig/sondernsolleauchvon dcrObrigkeit/Ambts halber/
mitErirstgestrafftwerden.

§ . 7-
Obschon einer den andern mitWarheit schmähet / jedoch wann

cs Sachen halber / diewederihne Schmäher/ noch auch den gemai-
nen Nutzen berührt/ noch ein solchesLasterist/welchesvmb öffentli¬
cher Aergernuß willen zu bestraffen / vnd also die Schmähung allein
auß Rachgier/vnd vmb deß andern Verleumbdungwillenbeschiecht/
so ist er gleichwohlden Abtrag zu thun schuldig.

§. 8.
Wegen angethaner Injurien , mag auffzweyrrley Weiß / als

MMblichLriininaliter, vnd Qvilitcr, geklagtwerden.

CriminLÜter,oderPeynlich/wird geklagt/wann der Injurirte
begehrt /vnd anruejst / daßder InjuriantvonderObrigkeitgestrafft/
vnd gegen den Belaidigten zu einem öffentlichen Wiederrueff/ ange¬
haltenwerdensolle.

§ . io.
Qvilitcr , oderBürgerlichaber/wann einerdieihmezuegefügte

Schmach / auffeinegewisse Summa Gelds anschlägt / vndbegehrt /
daß ihme dieselbigezu Abtrag der empfangenenSchmach / von dem
Injuriantenerstattet werde.

§. ii.
Essollenalleangegebenelnjuri-vnd SchmachwortnachMay-

nung dessen/dersolche außgegossen/verstanden/vnddarumben/wann
erdieaußgegoffene Wort anderst/ als sie etwannaußgenommen wor¬
den/von ihme gemaint zu seyn/sicherklärt/er vmb keiner Injuri beklagt
werden ; es wärendann solcheWort für sich selbsten also klar/vnd lau-
ter/daßsieanderstnicht/alsEhrn-verletzlichaußgclegtwerdenkönten.

§ . 12.
Damit eine Injuri-Klag statt habe / ist vonnöthen / daß der Ge-

H schmächte/
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schmachte/ dieInjuri alsobald zu Gemüth führe / dann / wann er her-
nach mitdemInjurianten jsset / vnd trincket/ oder sonstenmit ihmevn-
Jeantet derInjurien , freundlich vmbgehet / so ist dardurch dieInjnrj
gefallen / vnd kan destwegen weiter nicht beklagt werden.

§ . rz.

Wieaberindeneninjuri -vnd Gewalts -Sachen bey Gerichtver¬
fahren werdensolle/ist theilsin Unserer Gerichts - OrdnungTit . 7z.
theilsauch in der Landgerichts - Ordnung karr . 2. .4 .rr. 9z . mitmch-
rerm zu vernehmen.

Ueschluß.
Nd wie Wir nun Euch Eingangs ermeldm

Unfern nachgesetztenObrigkeiten / Gcist - vnd Weltli¬
chen hiermit gemessen/vnd ernstlich anbesehlen / daß Ihr
über dieser Unserer Lands-Fürstlichen Satzung von dem

fet : AlsobehaltenWirUnö/dieselbeinskünjstigzumindern/zumeh-
ren / oder gar auffzuheben bevor. Vnd dieses ist Unser gnadigister
Willen / vndMaynung . Gebenin UnsererStattWienn/den i z.
Marty / im Sechzehenhundert / Neun vnd Sibenzigisten / Unserer
Reiche / deß Römischen/ im Ain vnd Zwainzigisten / deß Hungari-
schen imVier vnd Zwainzigisten/ vnd deß Böhaimbischen / imDrey
vnd Zwainzigisten Jahr.

Conrad Balthasar Grave vnd Herr
von Starhemberg/Statthalter.

Johann Oswald Hartmann / vr .-
Cantzlcr.

LommiHIo Domini LleÄi
Imperators in Lonlibo.

Johann Reichhard Scheffer.

BartholoniKuS Marx vonBer ^.
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